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Vertreter der aktiven Gruppen in der erweiterten Vorstandschaft 
 

Name der Gruppe: 

 
GRUPPENLEITER 
Gruppenleiter: 

Stellv. Gruppenleiter: 

Die Leiter der aktiven Gruppen (z.B. Dirigent, Chorleiter, usw.) werden auf Vorschlag der Gruppenangehörigen von der erweiterten 
Vorstandschaft bestellt. Die Leiter haben nicht automatisch ein Stimmrecht in der erweiterten Vorstandschaft. 
 
GRUPPENSPRECHER 
Gruppensprecher gewählt am 

Stellv. Gruppensprecher  gewählt am 

Die Gruppensprecher der aktiven Gruppen können von der jeweiligen Gruppe auf die Dauer von drei Jahren gewählt werden.  
Die Gruppensprecher haben nicht automatisch ein Stimmrecht in der erweiterten Vorstandschaft. 
 
VERTRETER in der erweiterten Vorstandschaft 
1. Vertreter in der erweiterten Vorstandschaft gewählt am 

2. Vertreter in der erweiterten Vorstandschaft gewählt am 

Die Vertreter der aktiven Gruppen werden von den Gruppenangehörigen gewählt. Sie sollen die Interessen der einzelnen Gruppen in 
der erweiterten Vorstandschaft vertreten und die Zusammenarbeit zwischen dem Verein und den aktiven Gruppen fördern. Die Vertreter 
der aktiven Gruppen werden auf die Dauer von drei Jahren gewählt. Der Vertreter der aktiven Gruppe muss nicht der Gruppenleiter 
(Dirigent, Chorleiter, usw.) sein. 
 

Aktive Gruppen mit bis zu 19 aktiven Mitgliedern können einen Vertreter für die erweiterte Vorstandschaft 
wählen. Aktive Gruppen mit mindestens 20 aktiven Mitgliedern können insgesamt zwei Vertreter für die 
erweiterte Vorstandschaft wählen. Jeder Vertreter hat in der erweiterten Vorstandschaft je ein Stimmrecht. 
Bei Gruppen bei denen die aktiven Mitglieder unter 18 Jahren alt sind, ist automatisch nur der Gruppenleiter 
Vertreter in der erweiterten Vorstandschaft. Die Vertreter müssen mindestens 18 Jahre alt sein. 
 

UNTERSCHRIFTEN 
Ort, Datum 

(1.) Gruppenleiter (1.) Gruppensprecher (falls gewählt) 

(1.) Vertreter in der erweiterten Vorstandschaft 1. oder 2. Vorstand 

Hiermit wird bestätigt dass die Wahl der Vertreter der aktiven Gruppen für die erweiterte Vorstandschaft 
ordnungsgemäß durchgeführt wurde. 


